
               Ellrich, den 09.07.2013 

DER STADTRAT ELLRICH 
 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.   331-09/14 
                         
Vorlage wurde ohne Änderungen am 08.07.2013 zum Beschluss erhoben 
 

 
 

 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Bauleitplanung der Stadt Ellrich; 
Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 16 „Rothesütte, Appenrode, Sülzhayn“ der Stadt 
Ellrich; 
hier:  Satzung zur Veränderungssperre gemäß §§ 14 

und 16 BauGB für den in den Anlagen zu diesem 
Beschluss festgesetzten räumlichen 
Geltungsbereich im Zusammenhang mit dem in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 16 
„Rothesütte, Appenrode, Sülzhayn“ der Stadt 
Ellrich 

 

 
 

 

2. Beschlusstext: 
 
 
 
 

 

Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt in seiner öffentlichen 
Sitzung die in der Beschlussanlage beigefügte Satzung über eine 
Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB  gemäß der 
Anlagen zu diesem Beschluss festgesetzten räumlichen 
Geltungsbereich der  Veränderungssperre im Zusammenhang mit 
dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 16 
„Rothesütte, Appenrode, Sülzhayn“ der Stadt Ellrich. 

 
Die Satzung zur Veränderungssperre ist der 
Kommunalaufsichtsbehörde des Landratsamtes Nordhausen 
gemäß § 21 (3) ThürKO anzuzeigen und dann, sofern die 
Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung innerhalb der festgelegten 
Frist nicht beanstandet oder die Bekanntmachung der Satzung vor 
Ablauf der Frist ausdrücklich zulässt, ortsüblich bekannt zu 
machen. 

 
 

3. Einreicher 
 

 

Der Bürgermeister 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadt-
rates (Auf Grund welcher gesetzlichen Be-
stimmungen wurde Beschlussvorlage erar-
beitet?) 

 

 

ThürKO vom 28.01.2003,  zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 06.03.2013 (GVBl. S. 49).  
  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der o. 
g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. er-
gänzt werden? 

 

 

Keine 

 

6.   a) Mit welchem Personenkreis wurde die Be- 
          schlussvorlage beraten  
      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 
Hauptausschuss am 24.06.2013 
Bauausschuss    am 02.07.2013  

 

7.   Welche absehbaren finanziellen Auswirkun- 
      gen hat die Beschlussvorlage?       
 

 

Keine 
 

 

8.   Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9.   Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister 

 



 

Abstimmungsergebnis 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1   Ja – Stimmen:  16 
davon anwesend:   15 + 1  Nein – Stimmen:   0 
       Enthaltungen:    0 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: keine 
 
 
 

Der Beschluss wurde somit angenommen. 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begründung zum Beschluss Nr.:  331-09/14 
 
 
 

Beschlusstext:  
 
 

Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt in seiner öffentlichen Sitzung die in der Beschlussanlage beigefügte Satzung über eine 
Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB  gemäß der Anlagen zu diesem Beschluss festgesetzten räumlichen 
Geltungsbereich der  Veränderungssperre im Zusammenhang mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 16 
„Rothesütte, Appenrode, Sülzhayn“ der Stadt Ellrich. 

 
Die Satzung zur Veränderungssperre ist der Kommunalaufsichtsbehörde des Landratsamtes Nordhausen gemäß § 21 (3) 
ThürKO anzuzeigen und dann, sofern die Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung innerhalb der festgelegten Frist nicht 
beanstandet oder die Bekanntmachung der Satzung vor Ablauf der Frist ausdrücklich zulässt, ortsüblich bekannt zu machen. 

 

 
 
Begründung: 
 

 
Die Stadt Ellrich beabsichtigt die Standortentwicklung des geplanten überregional bedeutsamen Vorhabens der Erzeugung von 
Strom aus regenerativen Energien (hier: Wasserkraft) auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung zu ordnen, zu sichern und 
die bauplanungsrechtlichen Vorrausetzungen zu schaffen sowie die notwendige Erschließung zu sichern. 
 
Der Erlass der Veränderungssperre ist erforderlich, um das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 16 „Rothesütte, Appenrode, 

Sülzhayn“ der Stadt Ellrich während der Planaufstellung vor Vorhaben oder Maßnahmen, die der städtebaulich beabsichtigten 
Zielausrichtung entgegenwirken würden, wirksam zu sichern. 

 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
  



  



  



 


